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An die 
Oberschulen, Berufsschulen und Land- und 
Hauswirtschaftsschulen 
 
An die 
anerkannten und gleichgestellten 
Privatschulen der Oberstufe 
 
 

Zur Kenntnis: 
 
 
 

An das 
Amt für Berufsberatung 

 
 
Mitteilung 
 
 
Neuer Einschreibetermin in der Oberstufe, Meldungen der Verletzung der Bildungspflicht 
 

Sehr geehrte Schulführungskräfte, 

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sekretariate,  

wie schon in eigenen Mitteilungen bekannt gegeben, sind die Einschreibungen in die Schulen der Oberstufe 

nun einheitlich für alle Sprachgruppen bis zum 15. März eines jeden Jahres vorzunehmen. Dieser neue 

Termin gilt bereits für die Einschreibung in das Schuljahr 2016/17. Die Möglichkeit der Online-Einschreibung 

besteht voraussichtlich ab 15.02.2016.  

 

Außerdem sei an den Punkt 12) des Beschlusses der Landesregierung vom 30.12.2011, Nr. 2026 erinnert. 

Dieser regelt die Aufsicht über den Schulbesuch und bestimmt, dass Verletzungen der Bildungspflicht an 

folgende Stellen zu melden sind: Bürgermeister/in, Landesamt für Arbeitsservice, zuständiges Schulamt 

bzw. zuständiges Amt der Berufsbildung.  

Im Unterschied zur Verletzung der Schulpflicht müssen Verletzungen der Bildungspflicht somit weder der 

Polizei noch der zuständigen Gerichtsbehörde (Staatsanwaltschaft am Jugendgericht) gemeldet werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Peter Höllrigl

Schulamtsleiter und Ressortdirektor
 
Anlage: Beschluss der Landesregierung vom 30.12.2011, Nr. 2026 
 


